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Der Gemeinderat,

gestitzt auf die §§ 35 f. des kantonalen Einflhrungsgesetzes zum Gewasserschutzgesetz
und in Ausfihrung und Ergdnzung des geltenden Bau-, Planungs- und Umweltrechts,

beschliesst:

| Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Zweck

1.1 Dieses Reglement legt die zum Schutz des Grundwassers und der Trinkwasserfas-
sung erforderlichen Nutzungsbeschrankungen sowie die zu treffenden Massnahmen
fest.

1.2 Die Grundwasserschutzzone wird unterteilt in:
- Fassungsbereich Zone S1
- Engere Schutzzone Zone S2
- Weitere Schutzzone Zone S3

1.3 Der Fassungsbereich dient dem unmittelbaren Schutz der Trinkwasserfassung. Mit

der Engeren Schutzzone soll die Trinkwasserfassung vor schadlichen Einflissen
und baulichen Eingriffen geschitzt werden. Die Weitere Schutzzone ist eine Puffer-
zone im Ubergang zum anschliessenden Gewasserschutzbereich; hier werden Nut-
zungsbeschrankungen und Massnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr erlas-
sen.

Art. 2 Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien

2.1 Bundesgesetz Uber den Schutz der Gewasser (Gewasserschutzgesetz, GSchG),
Art. 20

2.2 Eidgendssische Gewasserschutzverordnung (GSchV)

2.3 Eidgendssische Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimm-

ten besonders geféahrlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenstédnden (Chemika-
lien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV)

2.4 Eidgendssische Verordnung Uber das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
(Pflanzenschutzmittelverordnung, PSMV)

2.5 Bundesgesetz Uber den Wald (Waldgesetz, WaG)
2.6 Eidgendssische Verordnung Gber den Wald (Waldverordnung, WaV)
2.7 Kantonales Einfilhrungsgesetz zum Gewasserschutzgesetz (EG GSchG), §§ 35f



Art. 3

3.1

3.2

3.3

Art. 4

4.1

4.2

Hydrogeologische Grundlagen und Geltungsbereich

Grundlage fir diese Schutzzonen bildet der hydrogeologische Bericht (Nr.
2010.3586) vom 23. Juli 2010 verfasst durch das geologische Biro Dr. Lorenz
Wyssing AG.

Der Geltungsbereich des Reglementes und die Ausdehnung der Zonen ergeben
sich aus dem Schutzzonenplan (Nr. 02) 1:1'000 vom 10. August 2010 erstellt durch
das Ingenieurbiro Osterwalder, Lehmann — Ingenieure und Geometer AG

Das Schutzzonenreglement und der Schutzzonenplan bilden eine Einheit.

Weitere Bestimmungen

Weitere Vorschriften des Bau- und Planungs-, Umwelt-, Natur- und Heimatschutz-
rechtes sowie die Ubrigen Bestimmungen des Gewasserschutzrechtes bleiben vor-
behalten.

Zusatzlich sind folgende Wegleitungen, Richtlinien und Normen zu beachten:

- Wegleitung ,Grundwasserschutz“ des Bundesamtes fir Umwelt, Wald und Land-
schaft (BUWAL), 2004

- Wegleitung ,Gewdsserschutz bei der Entwasserung von Verkehrswegen“ des
Bundesamtes fur Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), 2002

- Mitteilungen zum Gewdsserschutz Nr. 12 ,Baulicher Gewasserschutz in der
Landwirtschaft des Bundesamt fir Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL),
1993

- Richtlinie ,Dichtheitspriifungen an Abwasseranlagen” des Verbandes Schweizer
Abwasser- und Gewasserschutzfachleute (VSA), 2002

- Richtlinie ,Regenwasserentsorgung” des Verbandes Schweizer Abwasser- und
Gewasserschutzfachleute (VSA), November 2002 mit Update 2004

- Richtlinie W1 ,Richtlinien fir die Qualitatsiberwachung in der Trinkwasserver-
sorgung” des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches (SVGW),
2005

- Richtlinie W2 ,Richtlinien fir die Qualitatssicherung in Grundwasserschutzzonen*
des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches (SVGW), 2005

- SIA-Norm 190 ,Kanalisationen” des Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-
Vereins (SIA), 2000

- Praxishilfe ,Regenwasserentsorgung“ des Amtes fur Abfall, Wasser, Energie und
Luft vom April 2005

- Konzeptskizzen des Amtes flir Abfall, Wasser, Energie und Luft fir die Ausges-
taltung der Leckerkennung bei erdberihrten Gullenbehéltern in Grundwasser-
schutzzonen S3 (www.gewaesserschutz.zh.ch)




Art. 5

5.1

5.2

5.3

54

5.5

Nutzungsbeschrankungen

Weitere Schutzzone, Zone S3

In der Weiteren Schutzzone gelten folgende Nutzungsbeschrankungen:

Bauten und Anlagen

Das Erstellen von Bauten und Anlagen, in oder auf denen wassergefahrdende Stof-
fe erzeugt, verwendet, umgeschlagen, beférdert oder gelagert werden, ist verboten.
Zugelassen sind Bauten mit Anfall von hauslichem Abwasser sowie landwirtschaftli-
che Okonomiegebaude.

Ausnahmen fir die Lagerung von Heiz- und Dieseldl zur Energieversorgung des
Gebéaudes oder des Betriebes sind in Ziffer 5.20.

Bauliche Eingriffe (inklusive Verankerungen und Injektionen) unterhalb des hochs-
ten Grundwasserspiegels bzw. in den Bereich der wasserfliihrenden Schichten sind
grundsatzlich nicht zugelassen. Im Sinne einer Ausnahme kénnen Tiefbauten (Ka-
nalisationen oder Pfahlungen) unter dem héchsten Grundwasserspiegel zugelassen
werden, wenn sie aus zwingenden Grunden erforderlich sind und keine qualitativen
und quantitativen Verschlechterungen der Grundwasserverhéltnisse bewirken. Sol-
che Eingriffe (inklusive Sondierbohrungen) bedirfen einer Bewilligung der Baudirek-
tion.

Beim Bau und Unterhalt von landwirtschaftlichen Bauten und Anlagen sind die Mit-
teilungen zum Gewasserschutz Nr. 12 ,Baulicher Gewasserschutz in der Landwirt-
schaft” des Bundesamtes fir Umwelt, Wald und Landschaft zu beachten. In die Gul-
lengrube entwédsserte Mistplatten und Laufhéfe sowie Gullengruben, erdverlegte
Gullenleitungen und Grinfuttersilos missen dicht ausgefihrt sein. Neue Gullenbe-
hélter sind mit einer Leckerkennung und einer durchgehenden, dauerhaften Abdich-
tung unter der Bodenplatte auszustatten (geméass Konzeptskizzen des Amtes fir
Abfall, Wasser, Energie und Luft). Neue Anlagen bedirfen einer Bewilligung des
Amtes fur Abfall, Wasser, Energie und Luft. Die bestehenden Anlagen sind durch
entsprechenden Unterhalt baulich in einwandfreiem Zustand zu halten. Gillengru-
ben und Mistplatten sind jahrlich visuell zu kontrollieren und mindestens alle 5 Jahre
zu entleeren und auf ihren baulichen Zustand hin zu tberprifen. Erdverlegte Gllen-
leitungen sind mindestens alle 5 Jahre einer Dichtheitskontrolle zu unterziehen (1,5-
facher Betriebsdruck). Allféllige Schaden sind umgehend zu sanieren. Die Bestan-
desaufnahme und Kontrolle bestehender Anlagen sind in Art. 8 geregelt.

Entwasserung

Schmutzwasserleitungen inklusive Hausanschlisse und Schachte missen dicht
erstellt und so ausgefihrt werden, dass spatere Dichtheitskontrollen méglich sind.
Gebéaudeintern sind Abwasserleitungen sichtbar zu fihren (Kellerdecke) und ge-
samthaft via Kontrollschacht in einfachen und dauerhaften Systemen an die &ffentli-
che Kanalisation anzuschliessen. Vor Inbetriebnahme neuer Anlagen sind samtliche
Bauteile auf ihre Dichtheit zu prifen. Schmutzwasserleitungen sind mittels Kontrol-
len regelmassig entsprechend dem Zustand, mindestens jedoch alle funf Jahre, auf
ihre Dichtheit zu prifen. Die Dichtheitsprifung hat geméass der SIA-Norm 190 sowie
der VSA-Richtlinie "Dichtheitsprifungen an Abwasseranlagen" zu erfolgen. Fir fu-
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5.6

5.7

5.8

5.9
5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

genlose oder spiegelgeschweisste Leitungen genlgt flr die wiederkehrende Kon-
trolle eine Kanalfernsehaufnahme. Allfallige Schaden sind umgehend zu sanieren.

Wo Strassen- oder Meteorwasser an Mischwasserkanalisationen angeschlossen
werden, ist zu gewahrleisten, dass die Dichtheit sowie die Kontrollierbarkeit des
Mischwassersystems erhalten bleiben. Neue Meteorwasserleitungen sind vor Inbe-
triebnahme auf ihre Dichtheit zu prifen. Meteorwasserleitungen sind mittels Kontrol-
len regelmassig entsprechend dem Zustand, mindestens jedoch alle zehn Jahre,
auf ihre Dichtheit zu prifen. Die Dichtheitsprifung hat geméss der SIA-Norm 190
sowie der VSA-Richtlinie "Dichtheitsprifungen an Abwasseranlagen" zu erfolgen.
Alifallige Schaden sind umgehend zu sanieren.

Sickerleitungen von Bauten dirfen nur Uber dem héchsten Grundwasserstand er-
stellt werden. Ein Anschluss an das Entwasserungssystem ist nur dann zugelassen,
wenn ein Rickstau in die Sickerleitungen ausgeschlossen werden kann.

Versickerungen von Abwassern und Kihlwassern sowie das Erstellen von Bau- und
Zeltlagerlatrinen mit Sickergruben sind verboten. Nur die Versickerung von nicht
verschmutztem Regenwasser von Dachflachen Uber eine bewachsene Boden-
schicht (geméass VSA-Richtlinie ,Regenwasserentsorgung®) ist zulassig.

Kl&ranlagen und Spezialbauwerke der Abwasserbehandlung sind nicht zugelassen.

Die Bestandesaufnahme und Kontrolle bestehender Abwasseranlagen sind in Art. 8
geregelt.

Strassen

Bei der Erstellung neuer Strassenabschnitte ist eine dichte, vom Sickerleitungssys-
tem unabhangige Strassenentwasserung zu erstellen. Die Vorschriften der Weglei-
tung ,Gewasserschutz bei der Entwasserung von Verkehrswegen“ des Bundesam-
tes fur Umwelt, Wald und Landschaft sind zu beachten.

Far untergeordnete Erschliessungsstrassen, Geh-, Rad- und Flurwege entfallen
diese Massnahmen. Die Deckschichten der wasserfiihrenden Horizonte dirfen je-
doch nicht verletzt werden. Es muss zudem ausgeschlossen werden, dass inner-
halb der Schutzzone das Strassenwasser punktuell versickern kann. Die Vorschrif-
ten der VSA-Richtlinie ,Regenwasserentsorgung” sind zu beachten.

Bestehende untergeordnete Verkehrswege gemass Ziffer 5.12 sind bei nachster
Gelegenheit (Ausbau, Sanierung) entsprechend anzupassen. Die Anpassung be-
stehender Strassen ist in Art. 8 geregelt.

Der Einsatz von Unkrautvertiigungsmitteln im Strassenbereich sowie die Anwen-
dung von Lackbitumen sind verboten.

Platze

Bei der Planung und Ausfihrung von Platzen ist die Praxishilfe ,Regenwasserent-
sorgung® des Amtes fur Abfall, Wasser, Energie und Luft zu beachten.

Die Anwendung von Reinigungs-, Dinge- und Pflanzenschutzmittel sowie Autowa-
schen, Unterhaltsarbeiten oder vergleichbare Tatigkeiten sind nur auf Platzen mit
dichtem Belag, Randbordiiren und Wasserableitung in die Kanalisation gestattet.

Far industriell und gewerblich genutzte Platze sowie grossere Parkplatze sind ein
dichter Belag und eine dichte Entwasserung erforderlich.

Hauszufahrten, Vorplatze, Terrassen und Einzelparkplatze kénnen mit Rasengitter-
steinen oder Schotterrasen ausgefihrt werden.



5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

5.27

5.28

5.29

Verkehrsflachen auf Landwirtschaftbetrieben kénnen mit Rasengittersteinen, Schot-
terrasen, Verbund- oder Sickersteinen sowie chaussiert erstellt werden.

Wassergefahrdende Stoffe

Die Erzeugung, die Verwendung, der Umschlag und die Lagerung von wasserge-
fahrdenden Stoffen sind grundsétzlich verboten. Namentlich sind folgende Anlagen
mit wassergefahrdenden FlUssigkeiten nicht zulassig:

- Kreislaufe, die Warme dem Untergrund entziehen oder an den Untergrund abge-
ben;

- erdverlegte Lagerbehalter und Rohrleitungen mit wassergeféahrdenden Flissig-
keiten;

- Lagerbehélter mit wassergefahrdenden FlUssigkeiten mit mehr als 450 Liter
Nutzvolumen je Schutzbauwerk; ausgenommen sind freistehende Lagerbehélter
mit Heiz- oder Dieseldl zur Energieversorgung von Gebauden oder Betrieben flr
die Versorgungsdauer von langstens zwei Jahre; das gesamte Nutzvolumen darf
héchstens 30 m® je Schutzbauwerk betragen;

- Betriebsanlagen, wie hydraulische Lifte oder Transformatoren, mit wassergefahr-
denden Flussigkeiten mit mehr als 2'000 Litern Nutzvolumen.

Ausnahmen fiir das Errichten, Betreiben und Andern von Lager- und Betriebsanla-
gen bedirfen einer Bewilligung des Amtes flr Abfall, Wasser, Energie und Luft.
Diese kann erteilt werden, wenn keine Gefahrdung fiir das Grundwasser vorliegt.
Von der Bewilligungspflicht ausgenommen sind Lageranlagen mit einem Nutzvolu-
men von bis zu 450 Litern, deren Errichtung dem Amt fur Abfall, Wasser, Energie
und Luft zu melden ist.

Bei Lager- und Betriebsanlagen sowie Umschlagplatzen missen Flissigkeitsverlus-
te verhindert sowie auslaufende Flussigkeiten leicht erkannt und vollstéandig zurlck-
gehalten werden.

Bewilligungspflichtige Lageranlagen missen mindestens alle 10 Jahre kontrolliert
werden.

Die Anpassung bestehender Anlagen ist in Art. 8 geregelt.
Deponien, Ablagerungen, Abstellplatze

Das Errichten und Betreiben von Deponien aller Art, das Ablagern von Abfallen so-
wie das Lagern von wasserldslichen Stoffen sind verboten.

Das Abstellen von nicht verkehrstauglichen Fahrzeugen und nicht betriebstlchtigen
Maschinen, die wassergefédhrdende Stoffe enthalten, ist verboten.
Materialenthahmen, Gelandeveranderungen

Jeglicher Abbau von Kies, Sand sowie anderem anstehendem Bodenmaterial ist
verboten (Ausnahme: baubedingter Aushub).

Es durfen keine Gelédndeveranderungen vorgenommen werden, bei denen die
Deckschicht beseitigt oder wesentlich vermindert wird.

Freizeit und Sportanlagen

Der Bau von Trainings- und Spielplatzen bedarf einer Bewilligung des Amtes flr
Abfall, Wasser, Energie und Luft.



5.30

5.31

5.32

5.33

5.34

5.35

5.36

5.37
5.38

5.39
5.40
5.41

5.42

5.43

5.44

5.45

5.46

Es wird nur der Einbau von Produkten bewilligt, die in ihrem Kurz- und Langzeitver-
halten keine negativen Einflisse auf die Grundwasserqualitat bewirken.

Trainings- und Allwetterplatze mit Kunststoffbeldgen sind zugelassen, wenn sie auf
einem dichten Unterbau aufgebaut und dicht entwéassert werden.

Das Erstellen von Kunsteisflachen und Wasseraufbereitungsanlagen fir Schwimm-
bader sind verboten.

Das Erstellen und der Betrieb einer Familiengartenanlage bedurfen einer Bewilli-
gung des Amtes fiir Abfall, Wasser, Energie und Luft.

Recyclingbaustoffe

Der Einsatz von Recyclingbaustoffen ist grundsétzlich verboten. Ausnahmen fir die
Verwendung in kompakter, zementgebundener Form bedirfen einer Bewilligung
des Amtes fur Abfall, Wasser, Energie und Luft.

Bewirtschaftung

Die landwirtschaftliche Nutzung, wie Graswirtschaft, Weidegang, Acker- und Obst-
bau sowie mit der landwirtschaftlichen Nutzung vergleichbare Kulturen sind zuge-
lassen. Insbesondere sind dies Kleingarten, Sportrasen und Parkanlagen. Contai-
ner-Pflanzschulen sowie Freiland-Baumschulen bedirfen einer Bewilligung des Am-
tes fur Abfall, Wasser, Energie und Luft.

Bei einer ackerbaulichen Nutzung ist die Fruchtfolge so zu gestalten, dass der Bra-
cheanteil zeitlich auf ein Minimum reduziert wird. Fir die Uberwinterung ist grund-
satzlich eine Begrilinung anzustreben.

Die Zwischenlagerung von Mist (Mieten) auf dem Feld ist untersagt.

Das Erstellen von Kompostmieten (namentlich die Feldrandkompostierung) auf un-
befestigtem Boden, sofern dies den hauslichen Kleinbedarf Ubersteigt, ist verboten.

Die Freilandhaltung von Schweinen ist verboten.
Die Lagerung von Siloballen auf Naturboden ist verboten.

Bei der Bewasserung von Rasenflachen ist nur eine Einzelgabe kleiner als 20 mm
pro Tag zulassig.

Pflanzenschutz

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln richtet sich nach der Chemikalien-Risiko-
reduktions-Verordnung sowie der Pflanzenschutzmittelverordnung. Mit dem Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln ist allgemein Zurlckhaltung zu Gben.

Als Pflanzenschutzmittel gelten Erzeugnisse und Gegensténde, die Pflanzen und ihr
Vermehrungsmaterial vor Krankheiten, Schadlingen usw. schitzen, Unkrautvertil-
gungsmittel und Regulatoren fir die Pflanzenentwicklung.

Der Anwender hat die auf der Etikette angegebenen Schutzmassnahmen und die
Gebrauchsanweisung zu befolgen.

In allen Anwendungsfallen durfen nur Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, fir
die eine Zulassung durch die eidgendssische Bewilligungsbehdérde vorliegt und die
keinem Anwendungsverbot in der Schutzzone unterliegen.

In der ganzen Schutzzone gilt ein Anwendungsverbot fiir Pflanzen-
schutzmittel, die mit dem Signet “grundwassergefédhrdend® gekenn-

zeichnet sind. grundwasser-
geféhrdend
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Der Einsatz von Unkrautvertilgungsmitteln und Regulatoren fir die Pflanzenentwick-
lung ist an und auf Strassen, Wegen und Parkanlagen sowie auf Dachern verboten.

In der Grundwasserschutzzone ist das Lagern und Zubereiten von Pflanzenschutz-
mitteln sowie das Reinigen der Spritzgerate nur auf einem dichten Platz gestattet,
welcher fachgerecht in die Gullengrube oder Schmutzwasserkanalisation entwas-
sert ist. Das unsachgemasse Beseitigen von Packungen und Briheresten ist verbo-
ten.

Diingung

Der Einsatz von Dungern richtet sich nach der Chemikalien-Risikoreduktions-
Verordnung.

Als Mass fur die Dingung gelten die jeweils aktuellen Richtlinien und Empfehlungen
der entsprechenden eidgendssischen Forschungsanstalten.

Die im Boden vorhandenen Nahrstoffvorrate sind durch Bodenanalysen zu erfassen
und bei der Bemessung der Dingergaben mitzuberiicksichtigen. Im Weiteren sind
die Dingergaben den Bedurfnissen der Pflanzen und den zu erwartenden Ertragen
anzupassen.

Das Ausbringen und Beseitigen von Diingemitteln Uber das Mass der pflanzenbauli-
chen Bedurfnisse (Entzlige der Kulturen) sind verboten.

Die Anwendung von Klarschlamm ist untersagt.

Flissige Dinger diurfen nur ausgebracht werden, wenn der Boden saug- und auf-
nahmeféhig ist. Sie dirfen vor allem dann nicht ausgebracht werden, wenn der Bo-
den wassergesattigt, gefroren, schneebedeckt oder ausgetrocknet ist.

Wahrend der Monate November bis Ende Februar darf grundsatzlich keine Giille
ausgebracht werden.

Handelsdlinger, die Stickstoff enthalten, und Gille dirfen nur verwendet werden,
wenn der Boden bewachsen ist oder unmittelbar danach bepflanzt wird.

Das Ausbringen von hduslichem Abwasser, Rickstanden aus Hausklargruben und
abflusslosen Abwassergruben ist verboten.

Lanzendlngung ist unzulassig.

Das Beimischen von Dlingemitteln zum Bewasserungswasser ist nur als Tropfbe-
wasserung zugelassen und bedarf einer Bewilligung des Amtes fir Abfall, Wasser,
Energie und Luft.



Art. 6

6.1

6.2
6.3

6.4

6.5

6.6

6.7
6.8

6.9

Engere Schutzzone, Zone S2

Als Folge der bereits bestehenden Bauten im Bereich der Engeren Schutzzo-
ne muss fur den uniiberbauten Teil eine Zone S2a und fiir den tiberbauten Teil
eine Zone S2b ausgeschieden werden.

Zusatzlich zu den unter Art. 5 aufgefiihrten Beschrankungen gelten in der En-
geren Schutzzone, Zone S2b und S2a, folgende Einschrankungen:

Bauten und Anlagen

Zone S2a
Das Erstellen neuer Bauten und Anlagen ist verboten.
Zone S2b
Das Erstellen neuer Bauten und Anlagen ist verboten.

Die Erneuerung bestehender Hoch- und Tiefbauten bedarf einer Bewilligung des
Amtes fur Abfall, Wasser, Energie und Luft. Die Bewilligung kann erteilt werden,
wenn die zum Schutze des Grundwassers erforderlichen Massnahmen getroffen
werden, gegenlber dem bestehenden Zustand keine zusétzliche Geféahrdung der
Fassung entsteht und die Erneuerung in der bestehenden Gréssenordnung erfolgt.

Gebaudeteile sowie Baugrubensicherungen missen tber dem Niveau des hdchsten
Grundwasserspiegels bzw. der grundwasserfiihrenden Schichten fundiert bzw.
ausgefuhrt werden.

Die notwendigen Kanalisationen sind auf ein Minimum zu beschranken. Geb&udein-
tern sind Schmutzwasserleitungen so weit als méglich an der Kellerdecke aufzu-
hangen und gesamthaft via Kontrollschacht in méglichst einfachen Systemen an die
offentliche Kanalisation anzuschliessen. Neue Leitungen unter der Bodenplatte
(Grundleitungen) sind zu vermeiden. Bei der Planung ist rechtzeitig mit dem Amt fr
Abfall, Wasser, Energie und Luft Kontakt aufzunehmen.

Wahrend der Bauphase unter Terrain ist der Betrieb der Fassung einzustellen bzw.
das Wasser abzuleiten. Vor der Wiederinbetriebnahme der Fassung ist die Trink-
wasserqualitat nachzuweisen.

Das Erstellen von Schwimmbadern ist verboten.

Beim Anlegen von Sportrasen darf die natrlich vorhandene Deckschicht nicht zer-
stért oder massgebend geschmalert werden. Das Errichten und Erneuern von
Sportanlagen in der Engeren Schutzzone bedurfen einer Bewilligung des Amtes fir
Abfall, Wasser, Energie und Luft.

Entwéasserung

Neue Schmutzwasserleitungen dirfen in der Engeren Schutzzone nur erstellt wer-
den, wenn sie aus gefallstechnischen oder anderen zwingenden Griinden erforder-
lich sind. Deren Bau bedarf einer Bewilligung des Amtes fur Abfall, Wasser, Energie
und Luft. Bei der Ausfihrung neuer Schmutzwasserleitungen sind Schutzmassnah-
men zu treffen, damit allféllige Leckverluste sichtbar gemacht und zuriickgehalten
werden kdnnen (Doppelrohrsystem, Leitungstunnel). Vor Inbetriebnahme neuer An-
lagen sind sdmtliche Bauteile auf ihre Dichtheit zu prifen.
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6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

Bestehende Doppelrohr-Schmutzwasserleitungen (inklusive Hausanschliisse) sind
mittels Kontrollen regelméssig entsprechend dem Zustand, mindestens jedoch alle
finf Jahre, auf ihre Dichtheit zu prifen. Die Dichtheitspriifung hat gemass der SIA-
Norm 190 sowie der VSA-Richtlinie "Dichtheitspriifungen an Abwasseranlagen" zu
erfolgen. Allféllige Schaden sind umgehend zu sanieren.

Bestehende Einfachrohr-Schmutzwasserleitungen (inklusive Hausanschliisse) sind
innert Jahresfrist nach Inkrafttreten der Schutzzonenbestimmungen auf ihre Dicht-
heit hin zu kontrollieren:

- Undichte Leitungen, welche durch einfache Sanierungsarbeiten abgedichtet wer-
den kdnnen, werden als Einfachrohre belassen. Diese sind entsprechend dem
Zustand, mindestens jedoch alle drei Jahre auf ihre Dichtheit zu Gberprufen.

- Erfordern die Schaden den Ersatz einer Leitung, so ist diese als Doppelrohr aus-
zufthren.

Meteorwasserleitungen sind dicht und kontrollierbar zu erstellen. Neue Meteorwas-
serleitungen sind vor Inbetriebnahme auf ihre Dichtheit zu prifen. Meteorwasserlei-
tungen sind mittels Kontrollen regelmassig entsprechend dem Zustand, mindestens
jedoch alle finf Jahre, auf ihre Dichtheit zu prifen. Die Dichtheitsprifung hat ge-
mass der SIA-Norm 190 sowie der VSA-Richtlinie "Dichtheitsprifungen an Abwas-
seranlagen” zu erfolgen. Allfallige Schaden sind umgehend zu sanieren. Es diirfen
keine Sickerleitungen erstellt werden.

Versickerungen sind generell verboten.
Strassen
Mit der Ausnahme von Flurwegen far land- und forstwirtschaftliche Zwecke durfen

innerhalb der Engeren Schutzzone keine neuen Strassen erstellt werden.

Der Bau von Flurwegen bedarf einer Bewilligung des Amtes fir Abfall, Wasser,
Energie und Luft. Diese kann erteilt werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass
keine Beeinflussung des Grundwassers und der Wasserfassung zu befirchten ist.

Die Anpassung bestehender Strassen ist in Art. 8 geregelt.
Parkplatze

Zone S2a
Das Erstellen neuer Parkplatze ist verboten.
Zone S2b

Parkplatze sind zugelassen, wenn sie einen dichten Belag aufweisen, mit Randbor-
diren versehen sind und Uber dichte Leitungen entwassert werden. Die Anzahl der
Parkplatze in der Zone S2b ist auf ein Minimum zu beschranken.

Bestehende Park- und Abstellplatze sind innert zweier Jahre nach Inkrafttreten der
Schutzzonen den oben erwahnten Bestimmungen anzupassen oder aufzuheben.

Wassergefahrdende Stoffe

Die Erzeugung, die Verwendung, der Umschlag und die Lagerung von wasserge-
fahrdenden Stoffen sind verboten.

Fir neue Heizungen von Gebauden oder Betrieben sind Energietrdger zu wahlen,
die keine Gefahrdung fur das Grundwasser darstellen. Bestehende Anlagen zur La-
gerung von Heiz- und Dieseldl zur Energieversorgung von Gebauden oder Betrie-
ben sind entsprechend ihrem Zustand (siehe Art. 8), spatestens jedoch innert finf-
zehn Jahre nach Inkrafttreten der Schutzzonenbestimmungen zu entfer-
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6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

6.28
6.29

6.30
6.31

6.32

6.33

6.34

6.35

6.36

nen.Gebindelager sind innert dreier Monate nach Inkrafttreten der Schutzzonenbe-
stimmungen zu entfernen.

Abstell-, Zelt- und Campingplatze sowie Deponien

Abstell-, Zelt- und Campingplatze sowie Deponien aller Art sind verboten.
Materialenthahmen

Materialentnahmen jeglicher Art sind verboten.

Recyclingbaustoffe

Der Einsatz von Recyclingbaustoffen ist verboten.

Bewirtschaftung

Die forst- und landwirtschaftliche Nutzung wie Graswirtschaft, Weidegang, Futter-

und Ackerbau sowie das Anlegen von Rasenplatzen und Parkanlagen sind erlaubt.

Obst-, Wein- und GemUsebau sowie vergleichbare landwirtschaftliche Intensivkultu-
ren sind nicht zugelassen. Ausgenommen sind Obstbaumgéarten mit Hochstamm-
Kulturen. Familiengartenareale (Schrebergarten) bedirfen einer Bewilligung des
Amtes fir Abfall, Wasser, Energie und Luft.

Container-Pflanzschulen sowie Freiland-Baumschulen sind nicht zugelassen.

Das Erstellen und Betreiben von Weidetranken sind verboten. Durch geeignete
Massnahmen sowie durch die Dauer der Beweidung muss vermieden werden, dass
lokal oder grossflachig die Grasnarbe zerstort wird. Beim Weidegang ist der Fas-
sungsbereich in jedem Falle einzuzaunen.

Das flachenméassige Bewassern von Kulturen ist nicht zugelassen.

Das Umgestalten von stillgelegten Kiesgruben zu Biotopen sowie die Revitalisierung
von Fliessgewassern sind verboten.

Pflanzenschutz

Far die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in der Zone S2 qilt die Pflanzen-
schutzmittelverordnung.

Diingung
Als Dunger kdénnen Stallmist, Handelsdiinger, Grindiingung und Reifekompost ein-

gesetzt werden.

Das Ausbringen von Giille und Klarschlamm ist verboten. Es dirfen keine Gillen-
verschlauchungen durch die Zone S2 geflhrt werden.

Jahrlich dirfen nicht mehr als zwei Gaben Stallmist a 20 Tonnen je Hektare ausge-
bracht werden.

Der Stallmist ist gleichmassig zu verteilen und gut zu zerkleinern.
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Art. 7

7.1

7.2
7.3

Fassungsbereich, Zone S1

Zusatzlich zu den in Art. 5 und 6 aufgefiihrten Beschrankungen gelten im Fas-
sungsbereich folgende Nutzungsbeschrankungen:

Ausser Wald und Dauerwiese ist jede andere Nutzung untersagt, insbesondere:

das Erstellen von Bauten, Leitungen und Anlagen, welche nicht der Wasserver-
sorgung dienen;

Weidegang;

jegliche Verletzung der Grasnarbe;

jegliche Verwendung von Dinge- und Pflanzenschutzmitteln;
das Lagern von Material (einschliesslich Holz);

die Benltzung als Sport- und Freizeitanlage.

Der Fassungsbereich ist im Gelande zweckmassig zu markieren.

Beim Weidegang in der Zone S2 ist der Fassungsbereich einzuzaunen.
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Art. 8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Spezielle Massnahmen

Massnahmen zur Beseitiqgung vorhandener Konfliktpunkte:; Kontrollen

Bestandesaufnahme und Kontrolle bestehender Entwasserungsanlagen

Die bestehenden Kanalisationen und Hausanschlisse sind fiir die ganze Schutzzo-
ne zu erheben und durch die Gemeinde in einem Konfliktplan darzustellen.

Innert Jahresfrist nach Inkrafttreten der Schutzzonenbestimmungen sind samtliche
Entwéasserungsanlagen, Kanalisationen (inklusive Hausanschlisse), Gullengruben
und Mistplatten zu Lasten der Anlageeigentiimer auf ihren Zustand (Dichtheit) hin
zu kontrollieren. Allfallige Méangel sind umgehend zu beheben.

Lasst sich bei Schmutzwasserleitungen die geforderte Dichtheit mit Sanierungs-
massnahmen nicht bewerkstelligen, so sind diese gemass den Anforderungen die-
ses Reglementes zu ersetzen.

Bestandesaufnahme und Kontrolle von Anlagen zur Lagerung wassergefahr-
dender Stoffe

Bestehende Tankanlagen und Gebindelager in der Grundwasserschutzzone sind so
abzuandern oder zu erganzen, dass sie den Anforderungen dieses Reglementes
entsprechen, oder sie sind ausser Betrieb zu setzen.

Die Anpassung bzw. Ausserbetriebsetzung von Lageranlagen erfolgt auf Weisung
des Amtes fur Abfall, Wasser, Energie und Luft. Die Dringlichkeit richtet sich insbe-
sondere nach der Zonenzugehdérigkeit, dem Alter und dem Zustand der Anlage so-
wie dem Grad der vorhandenen Sicherheit.

Jedes Andern oder Anpassen von bewilligungspflichtigen Anlagen bedarf einer Be-
willigung des Amtes fur Abfall, Wasser, Energie und Luft.
Anordnung von allgemeinen Fahrverboten fiir Strassen in der Zone S2

Die durch die Engere Schutzzone flihrenden Strassen und Flurwege sind nach In-
krafttreten der Schutzzonenbestimmungen mit einem allgemeinen Fahrverbot (Aus-
nahme: land- und forstwirtschaftlicher Verkehr der Anstésser sowie Werkverkehr) zu
versehen.

Anbringen der Hinweistafel Grundwasserschutz

Die folgenden in der Schutzzone bestehenden Strassenabschnitte
sind an der Grenze zur Grundwasserschutzzone mit der blauen Hin-
weistafel "Wasserschutzgebiet" zu kennzeichnen:

- Schénenbergstrasse, Kat.-Nr.1664

Bauliche Sicherung und Anpassung bestehender Strassen

Die folgenden in der Schutzzone bestehenden Strassenabschnitte sind spatestens
zwei Jahre nach Inkrafttreten der Schutzzonenbestimmungen mit baulichen Mass-
nahmen so anzupassen, dass durch den Betrieb und die Entwasserung der Strasse
eine direkte Gefahrdung der Fassung ausgeschlossen werden kann:
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8.10

8.11

8.12

- Schénenbergstrasse, Kat.-Nr. 1664

Der bezeichnete Strassenbereich ist innerhalb der ganzen Schutzzone mit entspre-
chenden Abschlissen zu versehen und in dichten Leitungen zu entwéssern.

Samtliche Anpassungsarbeiten sind im Einvernehmen mit dem Fassungseigentu-
mer und dem Amt fur Abfall, Wasser, Energie und Luft zu realisieren.

Wenn eine Grundwassergeféahrdung ausgeschlossen werden kann, kann im Einver-
nehmen mit dem Fassungseigentimer und dem Amt fir Abfall, Wasser, Energie
und Luft im Sinne einer Ausnahme eine von Ziffer 8.9 abweichende Sanierungsfrist
vereinbart werden.
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v

Art. 9

9.1

Art. 10

10.1

Art. 11

Art. 12

12.1

Art. 13

13.1

Art. 14

14.1

Art. 15

Schlussbestimmungen

Ausnahmefille, Auslegung und Anderung des Reglementes

In begriindeten Ausnahmeféllen kann der Gemeinderat (bzw. der Fassungseigen-
timer) im Einvernehmen mit dem Amt fir Abfall, Wasser, Energie und Luft Erleich-
terungen fir den Vollzug der angeordneten Massnahmen und unbedeutende Ab-
weichungen vom Reglement bewilligen.

Inkrafttreten

Schutzzonenplan und Schutzzonenreglement treten mit der Genehmigung durch die
Baudirektion in Kraft.

Anmerkung im Grundbuch

Nach Inkrafttreten der Schutzzonenbestimmungen sind die Eigentumsbeschrankun-
gen gemass vorliegendem Reglement im Grundbuch bei den betroffenen Grundstu-
cken anzumerken.

Informationspflicht

Die Grundeigentimer der belasteten Parzellen sind verpflichtet, Pachter, Mieter
oder Nutzniesser sowie Unternehmer, die auf ihren Grundstiicken arbeiten, Gber die
entsprechenden Nutzungsbeschrankungen der Grundwasserschutzzonen zu infor-
mieren.

Vollzug und Uberwachung

Gemaéss §§ 7 und 35 f des Einflihrungsgesetzes zum Gewasserschutzgesetz liegt
die unmittelbare Aufsicht und Kontrolle tber die Einhaltung der im Reglement aufge-
fihrten Nutzungsbeschrankungen beim Gemeinderat.

Uberpriifung der Grundwasserschutzzonen

Bei neuen wesentlichen Erkenntnissen oder wenn neue rechtliche Bestimmungen
es erfordern, hat der Fassungseigentimer umgehend eine Uberprifung des
Schutzzonenplanes sowie des vorliegenden Schutzzonenreglementes zu veranlas-
sen und diese bei Bedarf den neuen Gegebenheiten anzupassen. Spatestens je-
doch 20 Jahre nach Inkrafttreten der Grundwasserschutzzonen sind Schutzzonen-
plan und Reglement durch eine Fachperson daraufhin zu Uberprifen, ob sie den
dannzumal gultigen Vorschriften noch entsprechen.

Strafbestimmungen
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15.1 Zuwiderhandlungen gegen dieses Reglement werden nach den Vorschriften des
Einflihrungsgesetzes zum Gewasserschutzgesetz bestraft.

15.2 Die Strafbestimmungen des Gewéasserschutzgesetzes und des Schweizerischen
Strafgesetzbuches bleiben vorbehalten.

Vom Gemeinderat Hirzel festgesetzt am

Der Prasident: Der Gemeindeschreiber:

Vom Gemeinderat Schénenberg festgesetzt am

Der Prasident: Der Gemeindeschreiber:

Genehmigt und in Kraft gesetzt durch die Baudirektion

mit Verfligung Nr. vom
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Baudirektion

Kanton Zurich

Allgemeine Nebenbestimmungen fir die Ausfiihrung von Bauten in
Grundwasserschutzzonen (Zone S) vom Januar 2010

Da sich in unmittelbarer Ndhe des Bauobjektes eine Trinkwasserfassung befindet, ist beziiglich des
Grundwasserschutzes grosste Vorsicht geboten.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Fir allfallige Schaden am Grundwasser, die nachweislich auf den vorliegenden Bau oder Betrieb zu-
rickzufihren sind, haftet der Inhaber der Bewilligung in vollem Umfang.

Die Rechte Dritter bleiben vorbehalten.
Es durfen keine Sickerleitungen verlegt werden.

Hinterfullungen und Grabenauffillungen sind mit absolut sauberem Material zu erstellen und gut zu
verdichten.

Das Bauprogramm ist so zu gestalten, dass die Bauarbeiten unter Terrain mdglichst speditiv ausgefihrt
werden kdnnen. Der Beginn der Bauarbeiten ist dem AWEL zu melden.

Installationsplatze, Materiallager, Mannschaftsbaracken und sanitdre Anlagen sind ausserhalb der Zo-
nen S1 und S2 einzurichten. Die Anlage von Baulatrinen mit Sickergruben ist in der ganzen Schutzzone
unzul&ssig. Ausnahmen sind nur nach Absprache mit dem AWEL zugelassen.

Nicht im Einsatz stehende Baumaschinen sind abseits der Baugrube auf einen dichten und entwésser-
ten Platz abzustellen. Das Reinigen und Auftanken sowie Reparieren von Maschinen und Fahrzeugen
muss auf einem dichten Platz ausserhalb der Zonen S1 und S2 erfolgen.

Olfasser, Kannen usw., die Treibstoff, Ol oder andere wassergefihrdende Fliissigkeiten (inklusive Bau-
chemikalien) enthalten, sind ausserhalb der Zonen S1 und S2 in eine Wanne mit 100-prozentigem Auf-
fangvolumen zu stellen. Auf dem Bauplatz ist eine der gelagerten Olmenge entsprechende Menge ei-
nes Olbinders bereitzustellen.

Betonumschlaggerate sind auf einem dichten Platz ausserhalb der Zonen S1 und S2 zu stationieren.
Das Waschwasser darf nicht versickert werden.

Bauhilfsmassnahmen und Fundationen, welche die Grundwasserqualitat oder die Durchflusskapazitat
des Grundwassers beeintrachtigen, sind unzuldssig. Insbesondere ist die Verwendung geschmierter
Spundwénde in der Schutzzone unzulassig. Bei der Verwendung von gedltem und geschmiertem Scha-
lungsmaterial ist durch geeignete Massnahmen zu verhindern, dass wassergefahrdende Stoffe in den
Untergrund versickern. Die Lagerung dieses Schalungsmaterials ist in den Zonen S1 und S2 unzulas-
sig.

Das Aufstellen von Betonaufbereitungsanlagen ist verboten.

Der Einsatz von Recyclingbaustoffen ist grundsatzlich verboten. Ausnahmen fir die Verwendung in
kompakter, zementgebundener Form bediirfen einer Bewilligung des AWEL.

Bauabfalle aller Art diirfen nicht in der Baugrube deponiert werden. Jegliches Entleeren von Flissigkei-
ten in die Baugrube ist untersagt.

Verunreinigungen im Aushubmaterial bzw. im Grundwasser sind unverziglich der betroffenen Wasser-
versorgung und dem AWEL zu melden (ausserhalb der Arbeitszeit ist die Kantonspolizei Uber Tel.-Nr.
117 zu benachrichtigen).

Die oOrtliche Bauleitung ist besorgt, dass alle am Bau beteiligten Personen durch persénliche Instruktion
oder Anschlag auf die Gewéasserschutzvorschriften aufmerksam gemacht werden.

Version vom 04.01.2010



Gemeinde Hirzel / Schénenberg

Kanton Zurich

Projekt
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GEOMETER AG

Bahnhofstrasse 41
8803 Ruschlikon
Tel. 043 388 10 20 Fax 043388 10 21

Aktualitat der Grundlagen:

Leitungskataster Hirzel:  06.08.2010
Wasser 00 0==m—eme—ee
Abwasser  seeeeeeeeeeeee
provisorische AV Hirzel:  06.08.2010
AV Schénenberg: 2006

Koordinatenliste der Schutzzonen:

Schutzzone 1

01
02
03
04
05
06
07
08

689 605.47 ; 228 958.19
689 609.26 ; 228 957.62
689 621.81 ; 228 956.00
689 619.86 ; 228 930.49
689 601.78 ; 228 931.70
689 593.60 ; 228 944.00
689 596.35 ; 228 944.23
689 601.03 ; 228 948.03

Schutzzone 3

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

689 517.67 ; 229 032.39
689 589.83 ; 229 038.90
689 591.30; 229 039.03
689 605.76 ; 229 039.78
689 652.03 ; 229 042.15
689 651.49 ; 229 046.58
689 665.83 ; 229 048.18
689 672.29 ; 229 048.88
689 741.85 ; 228 949.04
689 743.06 ; 228 945.24
689 754.64 , 228 810.28
689 740.95 ; 228 746.84
689 729.37 ; 228 747.46
689 726.74 ; 228 746.90
689 726.37 ; 228 746.76
689 712.53, 228 748.57
689 688.75 ; 228 742.11
689 690.70 ; 228 706.41
689 578.78 ; 228 685.99
689 559.35; 228 720.21
689 501.73 ; 228 799.51
689 486.91 ; 228 853.96

Schutzzone 2

10 689573.31; 229 004.19
11 689 659.27 ; 228 993.06 ,

12 689660.19 ; 228 986.08
13 689 670.44 ; 228 987.44 B —
14 689 673.40 ; 228 987.59 4

15 689 679.47 ; 228 939.60 g

16 689 689.36 ; 228 860.66 /

17 689 691.81; 228 836.53 /

18 689 566.62 ; 228 824.29 :

19 689 565.41; 228 898.24 J

20 689 549.85 ; 228 941.46 /

21 689 564.80 ; 228 941.23 y

22 689 568.25 ; 228 966.72

Grenze S2a - S2b

22
30
31
32
33
34
35
36
06
37
38
21

1656

689 568.25 ; 228 966.72
689 579.98 ; 228 965.32
689 595.81 ; 228 962.53
689 602.34 ; 228 961.54
689 601.81 ; 228 958.05
689 600.60 ; 228 957.70
689 598.65 ; 228 955.84
689 595.06 ; 228 948.82
689 593.60 ; 228 944.00
689 593.61 ; 228 941.22 N
689 592.84 ; 228 940.78
689 564.80 ; 228 941.23

PVC 160 in Schutzrohr PVC 200 1995

57

2012

51

2238

50

2032

2084



	W1.01.04 GWP Müsli Schutzzonenreglement 2011
	W1.01.04 GWP Müsli Schutzzonenplan 2011

